
Handballclub  
Damen Gröbenzell e.V      

 

Geschäftsstelle Wildmoosstraße 36  82194 Gröbenzell  E-Mail: info@hcdgroebenzell.de  Homepage: www.hcdgroebenzell.de 
Vorsitzende  Johanna Leubner, Mirko Tasch 

Bankverbindung: Sparkasse Gröbenzell  IBAN: DE11 7005 3070 0003 9558 87  SWIFT-BIC: BYLADEM1FFB 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE88ZZZ00000142915  Steuernummer: 117 / 109 / 00053 

Mitglied im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. seit 1972 
 

STARKE MÄDCHEN,  STARKE FRAUEN, STARKER HANDBALL, STARKE(R) PARTNER 
 

(  ) Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied beim Handballclub Damen Gröbenzell e.V. 
(  ) Ich teile Änderungen zu meiner Mitgliedschaft mit. 
 
Eintritts-/Änderungsdatum 

 

 
 
Name, Vorname, Geb. Datum 
 

 Geburtsdatum 

 
Straße, Haus-Nummer 
 

 
 
Postleitzahl, Wohnort 
 

 
 
Telefon/E-Mailadresse 
 

 
 
Datum, Unterschrift 
 

Mitglied 
 
 

gesetzlicher Vertreter 

 

Einzugsermächtigung  
 
Ich ermächtige den Handballclub Damen Gröbenzell e. V. bis auf Widerruf zum Bankeinzug des Jahresbeitrages.  
 
 
Name, Vorname (Kontoinhaber) 
 

 
 
Anschrift (falls abweichend) 
 

 

IBAN / BIC  
 
Kreditinstitut 
 

 
 
Datum, Unterschrift  
 

Kontoinhaber 

 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 192 Euro für aktive Mitglieder sowie 72 Euro für passive Mitglieder. Ab dem 
zweiten Vollzahler reduziert sich der Beitrag für jedes weitere Familienmitglied um 50 % (Familienbeitrag). Der 
Beitrag ist zum 15.1. des jeweiligen Kalenderjahres als wiederkehrende Zahlung fällig. Im Jahr des Neueintritts 
wird der Mitgliedsbeitrag anteilig ab dem ersten Tag des Eintrittsmonats erhoben und ist 4 Wochen nach dem 
Eintrittsdatum fällig. Der Antragssteller bzw. sein gesetzlicher Vertreter erklären den Eintritt in den Verein unter 
gleichzeitiger Anerkennung der Vereinssatzung. Die Bestimmungen des Datenschutzes werden beachtet. Die 
Daten werden nur für Zwecke des Vereins verwendet. 
 
Die Beendigung der Mitgliedschaft ist jeweils nur zum Ende des Kalenderjahres (31.12.) möglich. Die Kündigung 
muss schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zum Ende des Kalenderjahres erfolgen. Die 
Mitgliedschaft besteht auch bei Beendigung der aktiven Spielteilnahme weiter, soweit sie nicht fristgemäß 
gekündigt wird. Verspätet erfolgte Kündigungen entbinden nicht von der Pflicht der Beitragszahlung.                                         

 
Stand: 20. Februar 2015 

 

Vereinsinterne Bearbeitungsvermerke:   Mitgliederliste erfasst (     )       Anmeldung BLSV (    )         EMB (    ) 
 
 

 


